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Der vdek ist politische Interessenvertretung und
Dienstleister der sechs Ersatzkassen
Bundesweit rd. 28 Millionen Versicherte, BaWü rd. 3 Millionen
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Die Ersatzkassen – gemeinsames Engagement unter
dem Dach des vdek

Settingansatz nach
§ 20a SGB V

Settingansatz nach
§ 5 SGB XI

• Seit 2016: Gemeinsames Engagements in Lebenswelten
durch bundesweite und landesspezifische Projekte

• Im Fokus: sozial benachteiligte Zielgruppen, die noch nicht umfänglich
mit Gesundheitsförderung erreicht werden konnten
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Das Präventionsgesetz –
Auftrag und Verständnis
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Prävention –
Unterscheidungen im Sozialgesetzbuch (§ 20 SGB V)
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Förderverfahren in Baden-Württemberg
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Förderung von Präventionsprojekten im Setting Kommune gemäß § 20 a SGB V durch die Krankenkassen/-verbände in Baden-Württemberg
Strukturen und Zugangswege zu Fördermöglichkeiten

gemäß § 4 und § 5 LRV Baden-Württemberg
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Individueller Projektantrag an einen oder mehrere Träger

Träger gehen auf Verantwortliche der Lebenswelten zu

Bündelung über die Kommunale Gesundheitskonferenz

krankenkassenarten- bzw. trägerübergreifende Fördermöglichkeit
gemäß § 5 LRV

Krankenkassen/-verbände in Baden-Württemberg

Erstberatungsmöglichkeit für Stadt- und Landkreise, Städte und Gemeinden
zur Entwicklung einer integrierten kommunalen Gesundheitsstrategie
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Strukturierte Vorgehensweise
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Bundesrahmenempfehlungen: Zielgruppen

Gesund aufwachsen

Gesund aufwachs

9

•werdende und junge Familien
•Kinder und ihre Eltern in der Kita-Phase
•Kinder und Jugendliche (Schule/Ausbildung)
•Jugendliche und junge Erwachsene im Studium

Gesund
aufwachsen

•Erwerbstätige/Beschäftigte
•Unternehmen und ihre Beschäftigten
•Arbeitslose Menschen
•ehrenamtlich Tätige

Gesund
leben und
arbeiten

•Personen in der nachberuflichen Lebensphase
•Personen in stationären Pflegeeinrichtungen

Gesund
im Alter

Integrierte

kommunale

Strategien

Schlüsselstellung der Kommunen für soziallagenbezogene
Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten
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Prävention in Lebenswelten –
Leitfaden und Förderkriterien
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Prävention in Lebenswelten –
Der Leitfaden
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Für die Primärprävention und Gesundheitsförderung sind wichtige
Kriterien: Qualität, Wirtschaftlichkeit, Bedarf der Leistungen,
Verknüpfung und Vernetzung der GKV-Angebote mit Leistungen
weiterer Zuständiger.



Prävention in Lebenswelten –
Förderkriterien
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Kombination von
verhältnisbezogenen Maßnahmen   und verhaltensbezogenen Maßnahmen

auf Basis des selbst oder unter Nutzung bereits vorhandener Daten ermittelten Bedarfs

Unterstützung bei Aufbau/Stärkung
gesundheitsfördernder Strukturen:
Á Beratung zur Umgestaltung

gesundheitsrelevanter Bereiche,
z. B. Stadtteilgestaltung

Á Schulung von MultiplikatorInnen
Á Vernetzung mit anderen

Einrichtungen in der Region
Á Unterstützung der

Öffentlichkeitsarbeit

Information, Kompetenzvermittlung:
Á Bewegungsangebote
Á gesundheitsförderliche Ernährung
Á Training sozial-emotionaler

Kompetenzen
Á Angebote zur Stressbewältigung
Á Aufklärung zu Suchtgefahren und

Suchtprävention
Á Förderung von

Gesundheitskompetenzen

Gefördert werden u.a. Koordinatoren, Angebote, Schulungen;
Eigenanteil des Projektträgers nötig



Prävention in Lebenswelten –
Förderkriterien
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Förder-/Bewertungskriterien:

VDas Projekt findet in einem Setting (z. B. Quartier, Kommune) statt

VFür die beantragten Aktivitäten besteht ein erkennbarer und
nachvollziehbarer Bedarf

VDas Projekt beinhaltet nicht ausschließlich/überwiegend
verhaltensbezogene Maßnahmen (z. B. Kurse, Beratung, etc.)

VDie beantragten Aktivitäten zielen auf die Stärkung
gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen und Strukturen ab

VAnbieter besitzt die nach Handlungsfeld nötigen Qualifikationen

VDie Zielgruppe ist in den Planungs- und Umsetzungsprozess der
Maßnahmen eingebunden (Partizipation)



Prävention in Lebenswelten –
Ausschlusskriterien
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UFörderung von Projekten, die
bereits bestehen und über andere
Mittel finanziert wurden

UBerufliche Ausbildung

UAktivitäten politischer Parteien

Uweltanschaulich nicht neutrale
Angebote

UKampagnen/Aktionen ohne
Projektbezug

UBaumaßnahmen

URegelfinanzierung

UWerbezwecke

UPflichtaufgaben anderer
Akteure

UScreenings

U Isolierte Maßnahmen
externer Anbieter

U Individuumsbezogene
Abrechnung



Ein Projektbeispiel
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Ersatzkassengemeinsames Projekt
„gesund und un-abhängig älter werden“

Prävention und Gesundheitsförderung in stationären
Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg

vdek-Konzeptgrundlage: Gesundheitsförderung und Prävention
für ältere Menschen zum Erhalt von Alltagskompetenzen in
stationären Pflegeeinrichtungen



Gesetzliche Grundlage - § 5 SGB XI

• Prävention in Pflegeeinrichtungen, Vorrang von Prävention und
medizinischer Rehabilitation

• Die Pflegekassen sollen Leistungen zur Prävention in stationären
Pflegeeinrichtungen nach § 71 Absatz 2 SGB XI für in der sozialen
Pflegeversicherung Versicherte erbringen.

• Hauptzielgruppe sind pflegebedürftige Menschen in stationären
Pflegeeinrichtungen, die mit präventiven und
gesundheitsfördernden Maßnahmen erreicht werden sollen.

17 vdek-Landesvertretung Baden-Württemberg



Leitfaden Prävention - Gesetzliche Grundlage
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Quelle: https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/praevention_pflege/praevention_stationaere_pflege.jsp



• Gemeinsame Förderung von Präventionsprojekten für
Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen.

• Unter der Maßgabe des Präventionsgesetzes und des Leitfadens
Prävention für stationäre Pflegeeinrichtungen nach § 5 SGB XI.
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Aktivitäten der Ersatzkassen in Baden-Württemberg



Aktivitäten der Ersatzkassen in Baden-Württemberg

Konzept und Antragsformular: „ Gesundheitsförderung und Prävention
für ältere Menschen zum Erhalt von Alltagskompetenzen in
stationären Pflegeeinrichtungen“
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Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen
Handlungsfelder

Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung in stationären
Pflegeeinrichtungen umfassen die Handlungsfelder:

• Ernährung

• Körperliche Aktivität

• Stärkung kognitiver Ressourcen

• Psychosoziale Gesundheit

• Prävention von Gewalt
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Leitfaden Prävention in stationären
Pflegeeinrichtungen
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https://www.gkv-
spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikati
onen/Leitfaden_Pravention_stationar_2018_barrierefrei.
pdf


































